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7. Änderung der Geschäftsordnung

für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Kalkar

Aufgrund des § 47 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 25.06.2015 (GV NRW S. 496), hat der Rat der Stadt Kalkar in seiner Sitzung 
am                     folgende 7. Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse 
des Rates der Stadt Kalkar vom 02.10.1999 in der derzeit gültigen Fassung beschlossen:

Art. I

1. In § 27 wird ein neuer Absatz 4 eingefügt:

(4) Die Ausschüsse können beschließen, dass Vertreter derjenigen Bevölkerungsgruppen, 
die von ihrer Entscheidung vorwiegend betroffen werden und Sachverständige zu den 
Beratungen einer Sitzung hinzugezogen werden. Der Ausschuss soll den entsprechen-
den Beschluss in einer der Hinzuziehung vorausgehenden Sitzung fassen. In Ausnah-
mefällen, insbesondere in Fällen besonderer Dringlichkeit, ist eine sofortige 
Hinzuziehung möglich. Die Hinzugezogenen haben bei nichtöffentlichen Sitzungsteilen 
den Sitzungsraum zu verlassen, bevor in der Angelegenheit, zu der sie gehört werden, 
eine Beratung oder Beschlussfassung erfolgt.

2. In § 27 wird ein neuer Absatz 5 eingefügt:

(5) Der Person, die sich nach § 4 der Hauptsatzung schriftlich mit Anregungen oder Be-
schwerden in Angelegenheiten der Gemeinde an den Rat der Stadt wendet, ist in dem 
Ausschuss, der für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden zuständig ist, die 
Möglichkeit zu geben, ihre Anregung oder Beschwerde zu begründen. Bei in Gemein-
schaft mit anderen eingereichten Anregungen oder Beschwerden hat die Erläuterung 
stellvertretend durch bis zu zwei Personen zu erfolgen. Die Redezeit pro Antrag soll 
insgesamt fünf Minuten nicht überschreiten. Sofern Verständnisfragen seitens der Aus-
schussmitglieder bestehen, dürfen diese ebenfalls in kurzer Form beantwortet werden.

3. § 27 Absätze 4 bis 7 werden zu § 27 Absätze 6 bis 9.

Art. II

Die 7. Änderung der Geschäftsordnung tritt am Tage nach der Beschlussfassung durch den Rat 
in Kraft.
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